
Anmeldung/ Abmeldung von Spielgeräten für die 

Vergnügungssteuer 

Angaben zum Absender 

Zuname, Vorname bzw. Firma 
 
  

Adresse:  
 
 

Telefonnr.:  
 

E-Mail: 
  

Anmeldung am (Beginn der Steuerpflicht): 
  

Abmeldung am (Ende der Steuerpflicht): 
 

Anzugeben ist jeweils die Anzahl der technisch selbstständigen 
Spieleinrichtungen/Musikautomaten/Kabinen/Vorführgeräte/PCs bzw. die m² des benutzten Raumes. 
Bei Spielgeräten mit Gewinnmöglichkeit sind die Zulassungsnummern anzugeben. 

Aufstell-/ Betriebsort (bitte ankreuzen): 
  

 Gaststätte  
 Spielhalle 

Anschrift: 
  

Anzahl der Spielgeräte:  

Mit Gewinnmöglichkeit:  Ohne 
Gewinnmöglichkeit: 

Dart, Billard,  
Musikautomaten u.ä. 

PC für Internet 
 

    

Zulassungsnummern der Geräte mit Gewinnmöglichkeit:  

  

  

  

  

Zulassungsnummern der Geräte ohne Gewinnmöglichkeit: 

  

  

Mir ist bekannt, dass die Steueranmeldung vollständig ausgefüllt und unterschrieben spätestens bis zum 20. 
Tag nach Ablauf eines Kalendermonats (Steueranmeldezeitraum) bei der Samtgemeinde Brome, 
Bahnhofstraße 36, 38465 Brome FB Ordnungswesen eingegangen sein muss.  
Ich versichere, die Angaben in dieser Steueranmeldung wahrheitsgemäß und nach besten Wissen und 
Gewissen erstellt zu haben. Mir ist bekannt, dass ein förmlicher Steuerbescheid nur bei abweichender 
Steuerfestsetzung durch die Samtgemeinde Brome erteilt wird. 

Ort, Datum 
 
  

Unterschrift 
 
 

 


